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Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) 

Abgabe von Stoffen und Gemischen 

Anzeige 
für die Abgabe oder das Bereitstellen von Stoffen und Gemischen die nach der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) zu kennzeichnen sind mit  
1. dem Gefahrenpiktogramm GHS06 (Totenkopf mit gekreuzten Knochen) oder
2. dem Gefahrenpiktogramm GHS08 (Gesundheitsgefahr) und dem Signalwort

Gefahr, und einem der Gefahrenhinweise H340, H350, H350i, H360, H360F,
H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H370 oder H372

an Wiederverkäufer, berufsmäßige Verwender und öffentliche Forschungs-, 
Untersuchungs- und Lehranstalten. (§ 7 i. V. m. Anlage 2 der ChemVerbotsV) 

Angaben zum Unternehmen: 

Name des Unternehmens: 

Anschrift: 

Geschäftsführer(in)/Inhaber(in): 

Ansprechpartner(in): 

Telefonnummer: 

Fax: 

E-Mail:

Betriebsstätte/Filiale (falls nicht mir Firmensitz übereinstimmend): 

Betriebsstätte/Filiale: 

Anschrift: 
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Qualifikation der sachkundigen Person(en) 

In der Anzeige ist mindestens eine Person zu benennen, die volljährig, zuverlässig 
und nach §11 Abs. 1 ChemVerbotsV sachkundig ist.  
Jeder Wechsel dieser Person sowie die endgültige Aufgabe der Abgabe oder 
Bereitstellung der in Anlage 2 ChemVerbotsV genannten Stoffe oder Gemische ist 
der zuständigen Behörde unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

Nachname, Vorname, 

ggf. Geburtsname, 

Geburtsdatum, -ort: 

Sachkunde ☐ umfassende Sachkunde

☐ eingeschränkte Sachkunde

(ohne Biozide und Pflanzenschutzmittel)

☐ eingeschränkte Sachkunde
☐ für Biozide
☐ für Pflanzenschutzmittel

☐ eingeschränkte stoffspezifische Sachkunde

☐ Sonstige:

Nachname, Vorname, 

ggf. Geburtsname, 

Geburtsdatum, -ort: 

Sachkunde ☐ umfassende Sachkunde
☐ eingeschränkte Sachkunde
(ohne Biozide und Pflanzenschutzmittel)
☐ eingeschränkte Sachkunde

☐ für Biozide
☐ für Pflanzenschutzmittel

☐ eingeschränkte stoffspezifische Sachkunde
☐ Sonstige:

Anlagen (bitte beifügen): 

☐ Kopie(n) der Sachkundezeugnisse(s) aller sachkundigen Personen
☐ Kopie(n) der Teilnahmebescheinigung der zuletzt besuchten

Fortbildungsveranstaltung nach §11 Abs. 2 ChemVerbotsV aller
sachkundigen Personen
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Folgende Produkte, die der Anlage 2 Eintrag 1 ChemVerbotsV unterfallen, 

sollen abgegeben werden:  

Biozide einschl. Schädlingsbekämpfungsmittel ☐

Pflanzenschutzmittel ☐

Farben, Abbeizer, Lösungsmittel, Glasuren, Kleber, Säuren, Laugen 
oder analoge Chemikalien 

☐

Andere als die genannten Stoffe oder Gemische ☐

Bitte die betreffenden Stoffe bzw. Gemische nennen oder Produktliste beifügen.

Hinweise: 

− Zur Bearbeitung der Anzeige werden aktuelle Führungszeugnisse der Belegart 

„O“ nach § 30 Abs. 5 Bundeszentralregistergesetz (BRZG) zum Nachweis der 
Zuverlässigkeit aller angegebenen sachkundigen Personen benötigt. 
Führungszeugnisse der § 30 Abs. 5 BRZG sind durch die Sachkundigen 
persönlich unter Vorlage des Personalausweises oder Reisepasses bei der 
örtlichen Meldebehörde unter Angabe der anfordernden Behörde zu beantragen 
und sollen mit Angabe des Aktenzeichens 
56_Chemikaliensicherheit_Firmenname_Ort an die Adresse der zuständigen 
Bezirksregierung gesandt werden (vgl. Auswahlmenü auf S.1).

Erst wenn alle Führungszeugnisse vorliegen, kann die Bearbeitung der 
Anzeige erfolgen.

− Für die Prüfung der Anzeige fallen Gebühren gem. Gebührengesetz für das Land 
NRW in Verbindung mit der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung an.

____________ ___________________ 
(Datum) (Unterschrift)  (Firmenstempel) 



Bitte beachten Sie nachstehende Informationen zum Thema Datenschutz: 
Für die Zusendung Ihrer Daten gilt die Datenschutzbestimmung der für Sie zuständigen 
Bezirksregierung in Nordrhein-Westfalen.  

Bezirksregierung Arnsberg: Datenschutzhinweise | Bezirksregierung Arnsberg 

Bezirksregierung Detmold: Datenschutzhinweise | Bezirksregierung Detmold  

Bezirksregierung Düsseldorf: Datenschutzhinweise | Bezirksregierung Düsseldorf 

Bezirksregierung Köln: Datenschutzhinweise | Bezirksregierung Köln 

Bezirksregierung Münster: Datenschutzhinweise | Bezirksregierung Münster 

https://www.bra.nrw.de/bezirksregierung/datenschutz-der-bezirksregierung-arnsberg
https://www.bezreg-detmold.nrw.de/datenschutzhinweise
https://www.brd.nrw.de/Datenschutzbestimmungen
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/datenschutzhinweise
https://www.bezreg-muenster.de/de/datenschutz/index.html
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